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Seite 2, Erwägungsgrund 2: 

Anstatt: 

„(2) Am 17. September 2023 sind Monaco und die Kommission übereingekommen, die 

Verhandlungen auszusetzen, nachdem beide Seiten festgestellt hatten, dass es unmöglich 

war, die Verhandlungsrichtlinien der Kommission einerseits und die von Monaco gesetzten 

Grenzen andererseits miteinander in Einklang zu bringen; letztere zielten insbesondere 

darauf ab, die Lebens-, Arbeits- und Wohnbedingungen seiner Staatsangehörigen im Land 

unverändert zu erhalten.“ 

muss es heißen: 

„(2) Am 14. September 2023 sind Monaco und die Kommission übereingekommen, die 

Verhandlungen auszusetzen, nachdem beide Seiten festgestellt hatten, dass es unmöglich 

war, die Verhandlungsrichtlinien der Kommission einerseits und die von Monaco gesetzten 

Grenzen andererseits miteinander in Einklang zu bringen; letztere zielten insbesondere 

darauf ab, die Lebens-, Arbeits- und Wohnbedingungen seiner Staatsangehörigen im Land 

unverändert zu erhalten.“ 
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